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Am 09.02.2013 verstarb unser Mitarbeiter

Herr Dr. Karl Böhm

Gewerbeoberrat 
im Alter von 57 Jahren.

Herr Dr. Karl Böhm wurde am 01.10.1987 beim damaligen Gewerbeaufsichtsamt Würzburg eingestellt. Mit der Angliede-
rung der Gewerbeaufsicht an die Bezirksregierungen im Jahre 2005 kam Herr Dr. Böhm an die Regierung von Unterfranken 
und war dort als Leiter des Dezernats „Chemikaliensicherheit, Explosionsschutz, brennbare Flüssigkeiten“ tätig.

Der frühe Tod unseres Kollegen hat uns alle tief getroffen. Wir trauern um einen besonders liebenswürdigen, immer freund-
lichen, engagierten und stets hilfsbereiten Menschen.

Mit Herrn Dr. Karl Böhm hat die Regierung einen allseits geschätzten Kollegen und vielseitigen Fachmann verloren. Wir 
werden ihm ein ehrendes Andenken bewahren.

     Würzburg, 13.02.2012

 Dr. Paul Beinhofer        Peter Räck
Regierungspräsident von Unterfranken          Personalratsvorsitzender 
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Bezirk Unterfranken

Vollzug der Verordnung über den Naturpark Steigerwald;
Erste Verordnung zur Änderung der Verordnung über den 
Naturpark Steigerwald 
Bekanntmachung im Amtsblatt der Regierung von Unter-
franken

I.
Mit Schreiben vom 15.01.2013 hat der Bezirk Unterfranken um 
Bekanntmachung des nachfolgenden Textes, der Änderungsver-
ordnung sowie der dazugehörigen Karten gebeten.
Würzburg, 25.01.2013
Regierung von Unterfranken
Dr. Andreas Metschke
Regierungsvizepräsident

II.
Aufgrund von Art. 51 Abs. 2 Satz 3 Halbsatz 3 Bayerisches 
Naturschutzgesetz (BayNatSchG) macht hiermit der Bezirk Un-
terfranken folgende Verordnung bekannt.
Würzburg, 15.01.2013
Erwin Dotzel
Bezirkstagspräsident

III.
Erste Verordnung zur Änderung der Verordnung 

über den „Naturpark Steigerwald“ 
innerhalb des Landkreises Kitzingen

vom 10.01.2013 Nr. 62.2-173/05.1
Auf Grund von Art. 51 Abs. 1 Nr. 3 und Abs. 2 Satz 3 Halbsatz 
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2 des Bayerischen Naturschutzgesetzes - BayNatSchG - in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 23. Februar 2011 (GVBl 2011 
S. 82 ff.) sowie § 26 Bundesnaturschutzgesetz - BNatSchG - vom 
29. Juli 2009 (BGBl I, S. 2542) und des Kreistagbeschlusses vom 
17.12.2012 erlässt der Landkreis Kitzingen folgende

V e r o r d n u n g
§ 1

Die Verordnung über den „Naturpark Steigerwald“ vom 08. März 
1988 (GVBl S. 95, BayRS 791-5-7-UG) wird, soweit sie gemäß 
Art. 15 Abs. 2 BayNatSchG hinsichtlich der Schutzzone als Land-
schaftsschutzgebietsverordnung weitergilt, wie folgt geändert:
Im Bereich des Marktes Geiselwind wird die Grenze des Land-
schaftsschutzgebietes neu festgesetzt. Aus dem Geltungsbereich 
werden in 36 Bereichen Grundstücke in einem Umfang von 81,85 
ha herausgenommen.
Der Grenzverlauf des Landschaftsschutzgebietes (= ehemalige 
Schutzzone) „Naturpark Steigerwald“ im Geltungsbereich des 
Marktes Geiselwind ist im Übersichtslageplan Maßstab 1:50.000 
und in beiliegenden 17 Kartenausschnitten Maßstab 1:5.000 dar-
gestellt. Die Kartenausschnitte Anlage 1 und 2 sind Bestandteil 
dieser Verordnung.

§ 3
Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Bekanntgabe in Kraft.
Landratsamt Kitzingen
Kitzingen, 10.01.2013
Tamara Bischof
Landrätin
GAPl 8624.04                                  RABl 2013 S. 25

Hinweis zur Bekanntmachung gemäß Art. 52 Abs. 7 
BayNatSchG:
Eine Verletzung der Vorschriften des Art. 52 Abs. 1 bis 6 
BayNatSchG ist unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines 
Jahres nach der Bekanntmachung der Rechtsverordnung schrift-
lich unter Angabe der Tatsachen, die die Verletzung begründen 
sollen, bei der für den Erlass zuständigen Behörde (Landratsamt 
Kitzingen, Kaiserstraße 4, 97318 Kitzingen) geltend gemacht 
wird.

Karten hierzu siehe ab Seite 27.
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Nichtamtlicher Teil

BUCHBESPRECHUNGEN

Ziegler/Tremel
Verwaltungsgesetze des Freistaates Bayern
109. Ergänzungslieferung 
Stand: November 2012
430 Seiten
Preis: 19,80 Euro
ISBN 978-3-406-64479-5
Verlag C.H. Beck
Die Ergänzungslieferung enthält u.a. das neue Gesetz über kom-
munale Wahlbeamte und Wahlbeamtinnen und das neue Bayeri-
sche Landesplanungsgesetz, die Änderungen des Gesetzes über 
das Erziehungs- und Unterrichtswesen und des Schulfi nanzie-
rungsgesetzes sowie die Neuerungen im Hochschulgesetz, im 
Hochschulzulassungsgesetz und im Universitätsklinikagesetz 
und die neue Gerichtliche Zuständigkeitsverordnung Justiz.

Nitsche/Baumann/Schwamberger
Satzungen zur Abwasserbeseitigung
mit Abgabenregelungen
Kommentierte Ausgabe
48. Ergänzungslieferung
Stand: Januar 2013
Preis: 99,59 Euro
Verlagsgruppe Wolters Kluwer Deutschland GmbH
Das bislang geltende Muster einer gemeindlichen Entwässe-
rungssatzung wurde mit Bekanntmachung vom 06.03.2012 durch 
eine neue Mustersatzung (Muster-EWS 2012) ersetzt.
Der Schwerpunkt der 48. Ergänzungslieferung liegt in der Kom-
mentierung der durch die neue Muster-EWS geänderten recht-
lichen und inhaltlichen Vorgaben in Teil 1 ab Kennzahl 10.08.
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